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Schaumburger Str. 2
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am 13. September 2008

7. ADAC/CMW Orientierungsfahrt
„Rund um Wunstorf“

Lauf zu/r
Norddeutsche Orientierungsmeisterschaft
Niedersächsische Landesmeisterschaft des NFM
Sporttouristikpokal des ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt
Motorsport Stadtmeisterschaft Hannover - Orientierungsfahrten

Lauf zu/r
Norddeutsche Orientierungsmeisterschaft
Niedersächsische Landesmeisterschaft des NFM
Sporttouristikpokal des ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt
Motorsport Stadtmeisterschaft Hannover - Orientierungsfahrten



 
  
Veranstalter: Club für Motorsport Wunstorf e.V. im ADAC 

Auf der Reith 26 
31515 Wunstorf 

 
Fahrtleiter: 

 
Andreas Belitz, Seelze 

 
Nennbüro: 

 
Andrea Rambow 
Meisterstraße 2b, 31515 Wunstorf 
Fax: 05031-516168; nennung@cmw-wunstorf.de 

 
Infos und 
Ausschreibungen: 

 
www.cmw-wunstorf.de 
info@cmw-wunstorf.de 
Tel: 0163/ 8462893 

 
Datum: 

 
13.09.2008 

 
Fahrtzeit und -länge 

 
3 Stunden Fahrtzeit 
60 Minuten strafpunktfreie Karenz 
ca. 75 km Fahrtstrecke 

 
Nenngeld: 

 
20,- € (15,- € bei Abgabe der Nennung bis 05.09.08) 
10,- € für Schnupperklasse;  
15,- € für Mannschaften. 
Das Nenngeld ist mit der Abgabe der Nennung, als Scheck 
oder per Überweisung zu entrichten.  
Es wird keine Nennbestätigung verschickt. 

 
Bankverbindung: 

 
Stadtsparkasse Wunstorf 
Kto.-Nr.: 484063; BLZ: 25152490 
Verwendungszweck: Orientierungsfahrt 2008 

 
Abnahme &  
Start/ Ziellokal: 

 
Gaststätte „Zum Mittelpunkt“ 
Schaumburger Str. 2 
31515 Wunstorf, OT Bokeloh 
Abnahme erfolgt zwischen 15:00 Uhr und 16:50 Uhr  

 

Agentur Frank Eldracher
Barnestraße 2, 31515 Wunstorf
Telefon: 05031/703883 o. 2085
Telefax: 05031/15891  

 
Startzeit: 

 
Ab 17:01 Uhr (erstes Fahrzeug), danach im 
Minutenabstand 

 
Siegerehrung: 

 
30 Minuten nach Ergebnisaushang. 

 
Preise: 

 
Mind. 30% der gewerteten Teilnehmer jeder Klasse. Beste 
Mannschaft.  

 
Prädikate: 
 

 
Norddeutsche Orientierungsmeisterschaft; 
Niedersächsische Landesmeisterschaft des NFM; 
Sporttouristikpokal des ADAC Niedersachsen/ Sachsen-
Anhalt; Motorsport Stadtmeisterschaft Hannover - 
Orientierungsfahrten 

 
Klasseneinteilung: 
 

 
Klasse A (Anfänger), Klasse B (Fortgeschrittene), Klasse C 
(Experten), Klasse YO (Fahrzeuge 20 Jahre oder älter); 
Klasse S (Schnupperklasse, Teilnahme ohne 
Meisterschaftswertung); Die Klasseneinteilung obliegt dem 
Veranstalter, die Klasseneinteilungsliste des ADAC Weser-
Ems wird berücksichtigt 

 
Kartenmaterial: 

 
Nach den durch den Veranstalter zur Verfügung 
gestellten Kopien (maßstäblich oder unmaßstäblich) 
ist verbindlich zu fahren! 

 
Grundlagen: 

 
StVO, StVZO, FZV, Auflagen der Erlaubnisbehörden, 
Grundausschreibung des ADAC für Niedersachsen, sowie 
die Bestimmungen der einzelnen Meisterschaften 

 
Versicherungen: 

 
Veranstalterhaftpflichtversicherung der Gothaer gemäß der 
Rahmenvereinbarung des ADAC 

  

 



Nennung zur  
 
7. ADAC/CMW Orientierungsfahrt „Rund um Wunstorf“  
am 13.09.2008 
An 
Andrea Rambow 
Meisterstraße 2b 
31515 Wunstorf  
 

Gewünschte 
Startnummer: 

 

 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt 

Nennungseingang:  

Nenngeld: € 

Startnummer 

       Bar  Überweisung  Scheck 
 

  

Klasse lt. Liste: (Bitte ankreuzen) 

 A (Anfänger)  B (Fortgeschrittene)  C (Experten) 

 S (Schupperklasse)  YO (Fahrzeuge 20 Jahre oder älter) 
 

Fahrer/in   

Name:  Vorname: 

Straße:  PLZ Wohnort: 

Telefon:  Fax: 

Email:  Geburtsdatum: 

Verein:   
    
Beifahrer/in   

Name:  Vorname: 

Straße:  PLZ Wohnort: 

Telefon:  Fax: 

Email:  Geburtsdatum: 

Verein:   
    
Fahrzeug:  

Baujahr:  Pol. Kennzeichen: 
  
Verzichtserklärung: (ausfüllen, wenn Fahrer oder Beifahrer nicht Halter des eingesetzten Fahrzeuges sind) 

Ich bin mit der Teilnahme meine Fahrzeuges _______________ (pol. Kennzeichen) durch ____________________ (Fahrer) einverstanden 
und verzichte unter Ausschluss des Rechtsweges hiermit ausdrücklich für alle im Zusammenhang mit dem Wettbewerb entstehenden 
Schäden an meinem Fahrzeug, auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen alle Institutionen und Personen, die mit der 
Veranstaltung in Verbindung stehen. Für das Fahrzeug besteht eine Fahrzeug- Haftpflichtversicherung in der vorgeschriebenen Höhe. 

Name und Anschrift des Fahrzeughalters:  

Datum:  Unterschrift des Fahrzeughalters: 

Unterschriften von Fahrer/in und Beifahrer/in auf der Rückseite nicht vergessen!  



Verantwortlichkeit, Änderung der Ausschreibung, Absage der Veranstaltung 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihnen oder den von ihnen benutzten Fahrzeugen verursachten Personen-, Sach- und/oder 
Vermögensschäden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss greift, 
Der ADAC und die Veranstalter behalten sich das Recht vor, erforderliche Änderungen der Ausschreibung sowie den 
Ablauf der Veranstaltung vorzunehmen. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, insbesondere in Fällen höherer Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder wegen 
behördlicher Anordnungen erforderliche Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung 
abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände notwendig ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu 
übernehmen, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgenommen. 
Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht Haftungsausschluss vereinbart 
ist. 
 
Haftungsverzicht 
Fahrer und deren gesetzliche Vertreter erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

• den DMSB e.V., die Mitgliedsorgane des DMSB, deren Präsidenten, die Mitglieder, Geschäftsführer, 
Generalssekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe, 

• den ADAC e.V., die ADAC-Regional-Clubs (Gaue) und die ADAC Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, 
Ehrenämter, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter, 

• den Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Streckeneigentümer, Behörden, Industrieservice, Hersteller und 
alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 

die Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen 
samt Zubehör verursacht werden und 

• die Erfüllungshilfen- und Verrichtungshilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - 
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; 
gegen 

• die anderen Teilnehmer (Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer/Halter der anderen Fahrzeuge, 
• den eigenen Fahrer, Beifahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Halter, 

Bewerber, Fahrer, Beifahrer gehen vor) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - 
beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
Der Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Scha-
densersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
Für Schäden an gestellten Schulungsfahrzeugen, die grob fahrlässig oder vorsätzlich durch die/den Teilnehmer 
herbeigeführt werden, können die Teilnehmer in Regress genommen werden. 
 
 
Ich erkenne durch meine Unterschrift die Bedingungen der Ausschreibung, die o.g. Bedingungen zur Verantwortlichkeit 
und zum Haftungsverzicht, sowie eventuelle zusätzlich erlassene Ausführungsbestimmungen an und bestätige 
insbesondere, dass die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung für das umseitig genannte Fahrzeug in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe besteht. 
Ich bestätige an Eides statt, dass ich Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges bin, beziehungsweise umseitig eine 
schriftliche Verzichtserklärung des Fahrzeughalters abgebe. 

Datum:  
Unterschrift 
Fahrer:  

Unterschrift 
Beifahrer: 

 


